
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  –  Unternehmen 
 
 
I. ALLGEMEINES 
a. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten nur für Unternehmer. Sie ergänzen 
unsere „AGB – Kunden“ und gehen diesen vor, sofern hier abweichende Regelungen getroffen 
werden. 
b. Die Bestimmungen unserer „AGB –  Kunden“, die dem Vertragspartner bekannt sind, gelten 
darüber hinaus vollumfassend. 

 
II. ERGÄNZUNGEN ZU ZIFF. V. EIGENTUMSVORBEHALT 
a. Bei Verträgen mit UNTERNEHMERN behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
b. Der UNTERNEHMER ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm 
durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. 
Nach der Abtretung ist der UNTERNEHMER zur Einziehung der Forderung ermächtigt.  Zu einer 
anderweitigen Abtretung ist er nicht befugt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuzie-
hen, sobald der UNTERNEHMER seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach-
kommt und in Zahlungsverzug gerät. Von Pfändungen und anderweitigem Zugriff Dritter, durch 
welche unsere Sachen oder Rechte betroffen werden, hat uns der UNTERNEHMER unverzüglich 
zu benachrichtigen. 

 
III. ERGÄNZUNGEN ZU ZIFF. VI. WIDERRUFS- UND RÜCKGABERECHT 
Ist der Käufer UNTERNEHMER besteht kein Widerufs- und Rückgaberecht. 

 
IV. ERGÄNZUNGEN ZU ZIFF. VII. KAUFPREIS / ZAHLUNG 
a. Gegenüber dem UNTERNEHMER behalten wir uns vor, während des Verzugs gem. § 288 
Abs. 2 BGB die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
b. Wird der Betrag im SEPA-Lastschriftverfahren vom Konto des UNTERNEHMERS eingezogen, 
erteilt der UNTERNEHMER uns ein SEPA-Firmen-Lastschriftmandat zum Einzug der Rechnun-
gen als SEPA-Firmen-Lastschrift. Die Parteien vereinbaren, dass die Vorabankündigungsfrist 
(Pre-Notification) auf einen Tag verkürzt wird. Die Vorabankündigung der SEPA-Lastschrift muss 
nicht mit gesondertem Schreiben, sondern kann sowohl auf der Rechnung als auch für mehrere 
Lastschrifteinzüge im Voraus erfolgen. 

 
V. ERGÄNZUNGEN ZU ZIFF. VIII. LIEFERZEIT / GEFAHRÜBERGANG 
Ist der Käufer UNTERNEHMER, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der 
Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. 

 
VI. ERGÄNZUNGEN ZU GEWÄHRLEISTUNG 
a. Ist der Kunde UNTERNEHMER und wählt er wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach 
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzan-
spruch wegen des Mangels zu. 
b. Ist der Kunde UNTERNEHMER und wählt er nach gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, 
verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt 
sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn 
wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 
c. UNTERNEHMER müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
d. Unterlässt der Unternehmer diese Anzeige, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Wochen 
nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. 
e. Den UNTERNEHMER trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
f. Für UNTERNEHMER beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
g. Gegenüber UNTERNEHMER sind bei vom Verkäufer übergebenen Proben oder Mustern 
deren Eigenschaften nur dann als Vertragsgegenstand anzusehen, wenn diese schriftlich verein-
bart wurden. Dies gilt auch für alle Analyseangaben und Spezifikationen einschließlich der 
Höchst- und Mindestangaben. 

 
VII. ERGÄNZUNGEN ZU ZIFF. XI. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
a. Gegenüber UNTERNEHMERN haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher 
Vertragspflichten nicht. 
b. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheits-
schäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 
c. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus 
Produkthaftung. 

 
VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
a. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Emmendingen. 
b. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt sind. 
c. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirk-
samen möglichst nahekommt. 

 
Stand: Juni 2023 | Tankhof Grün GmbH & Co. KG 
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